
541

kann bei Nebenftrafsen ein geringeres als das

im @. 3 vorgefehene Pflafter zugelaffen werden.

. Für die ehemalige Gemeinde Poll und diei
n

unter 2 nicht benannten Theile der ehemaligen

Gemeinden Kriel, Müngersdorf und Lengerich

befchränkt fich die Leifiungspflicht eines bauen—

den Anliegers auf die unentgeltliche Abtretung

des Strafsenlandes und einen Geldbeitrag,

welcher der Befeitigung des Fahrweges mit

Bafaltkleinfchlag, der Herftellung einer ge«

pflafierten Rinne und eines erhöhten, mit

Randfteinen eingefafften, bekiesten Fufsweges

entfpricht. Wird eine andere Art der Ent-

wäfferung und eine Beleuchtung für geboten

erachtet, fo kommen die desfallfigen Kofien

in Rechnung.

Auszug aus dem Orts-Bauftatut für Darmftadt vom 26. Mai 1886.

@. I.

Die Grenzen der Bebauung find durch den Stadt»

bauplan gegeben.

In diefem Plane, welcher auf Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei in den Gefchäftsftunden zur Einficht

offen liegt, find die Strafsen in nachfiehender Weife
eingetragen :

a) ausgebaute Strafsen ohne befondere Farbe mit

Begrenzung durch die roth angelegten Gebäude,

b) eröffnete Strafsen gelb,

c) noch nicht eröffnete Strafsen braun,

d) bei Strafsen mit Vorgärten find letztere grün

angedeutet,

e bei Strafsen, die nur auf einer Seite bebaut\
/

werden dürfen, ii“: die nicht zu bebauende

Seite ebenfalls durch eine grün angelegte Fläche

bezeichnet.

@. 2.

Als Strafsen, welche nur auf einer Seite bebaut

werden dürfen, find vorerft folgende beftimmt:

I. Beckftrafse zwifchen Soder— und Blumenflrafse;

2. Blumenthalftrafse zwifchen Pallaswiefenftrafse

und Frankfurterftrafse;

3. Innere Ringfirafse zwifchen Frankfurter— und

Erbacherfirafse.

@ 3.
Zur Benutzung als Bauplatz iit eine Fläche nicht

mehr geeignet:

a) wenn fie weniger als 60 qm enthält, oder

b) wenn auf ihr kein Gebäude von 5m Front

und 9m Tiefe mit zweifeitiger Beleuchtung

unter Wahrung der Vorfchriften des Art. 37

der allgemeinen Bauordnung, Abf. I und 3,

fo wie der Befiimmungen des Local—Polizei»

Reglements zu diefem Artikel errichtet wer—

den kann.  

g,. 4.

Sind zum Zwecke der Schliefsung eines Ge—

meindewegs Grundftücke Seitens der Stadt er—

worben werden, fo werden diefelben auf Verlangen

der unmittelbar angrenzenden Grundbefitzer an

diefe in Eigenthum abgetreten, unter folgenden Be—

dingungen: '

a) Das Verlangen mufs innerhalb einer Friit von

6 Monaten nach erfolgter Erwerbung diefer

Grundftücke fchriftlich bei Grofsherzoglicher

Bürgermeifterei kundgegeben werden.

b) Die Anlieger müffen fich bereit erklären, für

das an fie abzutretende Gelände der Stadt die

vollen Ketten der Erwerbung der Grundftücke

zurückzuzahlen.

Aus dem Preife des Geländes und den Unkoften

bei der Erwerbung berechnet fich mit Rückficht auf

die Größe der Fläche der Einheitspreis, welcher pro

Quadrat-Meter von den Anliegern zu zahlen iit. Der

zur Abtretung kommende Gemeindeweg ift mit dem

gleichen Preis pro Quadrat-Meter der Stadt zu ver»

güten, wie die Grundftücke. War der Preis bei der

Erwerbung mehrerer Grundflücke an der neuen

Strafse verfchieden, fo wird ein Mittelpreis für

den Verkauf aus den Gefammtkoften der Erwerbung

feftgefizellt.

Den Gefarnmtkoften der Erwerbung werden auch

Zinfen zu 4 Procent des Erwerbspreifes von der

Zeit des Erwerbs durch die Stadt zugefchlagen,

im Falle fich die Erwerbung Seitens der Anlieger

durch ihre Schuld über 8 Monate, von der Zeit

der Erwerbung an gerechnet, verzögert.

%. 5.

Aufserhalb der durch den Stadtbauplan feftge-

fiellten Bauqiiartiere follen in der Regel keine neuen

Gebäude errichtet werden.
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g. 6.
In den noch nicht eröffneten Strafsen fell das

Bebauen nur an den Enden, welche auf fchon er—

öffnete Strafsen aufftofsen, geflattet werden. Der

Bauende hat aber dann das zur neuen Strafse er—

forderliche Gelände, fo weit fein Befitzthum reicht,

an die Stadt um den Preis von 70 Pfennig pro

Quadrat-Meter abzutreten und zwar frei von allen

Laften.

Zur Zahlung des Kauffchillings ift die Stadt erft

verpflichtet, wenn der gröfsere Theil der neuen

Strafse, bis zur nächften Querftrafse gerechnet, als

bebaut anzufehen ift oder wenn die Strafse früher

eröffnet wird. In diefem Falle erfolgt die Zahlung

alsbald nach (liefer Eröffnung.

5- 7-
Soll ein Gebäude, welches nicht Eckhaus an einer

fchon eröffneten Straße ift und fich nicht an fchon

erbaute Häufer in der uneröffneten Strafse unmitteL

bar anreiht, in einer noch nicht eröffneten Strafse

errichtet “werden, fo kann (liefes geftattet werden,

wenn der Stadt das ganze Strafsengelände — von

dem projectirten Baue an bis zur nächften eröffneten

Querltrafse —-— koften- und laftenfrei in Eigenthum

abgetreten wird, Nach der Eröffnung der Strafse

leiftet die Stadt eine Rückvergütung von 70 Pfennig

pro Quadrat-Meter Strafsengelände.

g. s.
a) Bis zu dem Zeitpunkte,

Strafse Seitens der Stadt eröffnet wird, find

an welchem eine

alle diejenigen Vorkehrungen, welche durch

die Ortspolizeibehörde in Bezug auf Waffen

abführung, Fahrbarmachung etc. gefordert

werden follten

hierzu geeigneten Querftrafse von dem be»

und zwar bis zur nächften

treffenden Eigenthümer und, wenn es mehrere

find, unter gegenfeitiger folidarifcher Haftbar-

keit derfelben auf eigene Kofien und Gefahr

zu bewirken. Entftehen der Stadt aus einer

etwaigen Verfäumnifs Kelten, fo ift diefelbe

jederzeit befugt, den Zugang über ihr Eigen

thum zu verbieten und zu verhindern.

b) So lange die Strafse nicht vollftändiges Eigen

thum der Stadt und nicht eröffnet ift, kann

weder auf Chauffii‘ung, noch Pflafterung der

Goffen, noch auf Canäle, Wafferleitung oder

Beleuchtung Anfpruch gemacht werden.

%. 9—
Sobald der gröfsere Theil der neuen Strafse, bis

zur nächften Querftrafse gerechnet, als bebaut anzu-

fehen ift und die Stadt das Gelände in Eigenthum

hat, foll die Strafse eröffnet und fahrbar gemacht,

fo wie die Pflafterung der Goffen und die VVaffer-

und Gaszuleitung bewirkt werden.  

Die Herfiellung der Strafsencanäle kann erft be.—
anfprucht werden, wenn die bezüglichen Haupt- und

Sammelcanäle des fraglichen Bauquartiers vollendet
find.

@. 10.

Die Laften, welche die Anlieger bei den Strafsen»

herftellungen zu tragen haben, beftehen:

a) In der Hälfte der Koflen der Anlage des

Trottoirs, jedoch nicht über eine Gefammt—

breite von 2,50 m. Die Anfchaffung und das

Verfetzen der Wandfteine gefchieht auf Koften

der Stadt. Hierbei

Afphaltirung auf Beton, einer Cementirung

oder einer Pflafterung mit gutem Melaphyr

oder einer Herftellung aus gleichwerthigem

Material, je nachdem die Ausführung in dem

einen oder anderen Materiale erfolgt, bei der

Berechnung zu Grunde gelegt.

Bei Ausführung feineren Pflafters (Mett-

1acher Plättchen u. dergl.), welches mehr als

die genannten koftet, tragen die Anlieger nur

die Ketten einer Herfiellung in Afphalt und

die Mehrkoften bezahlt die Stadt. Der Stadt-

vorftand befiimrnt nach Anhörung der be-

treffenden Hausbefitzer einheitlich für die

ganze Strafse das Material zu den Trottoirs

und läfft die Ausführung durch das Stadt-

bauamt bewirken.

Die auf die Befitzer entfallenden Kelten

für die Trottoirherftellungen werden im Ver?

hältnifs der Länge der Grundftücke an der

Strafse ausgefchlagen und von den Befitzern

innerhalb 6 Monaten nach Vollendung der

Arbeit durch die Stadtkaffe erhoben. Bei

Zahlungsfäumigkeit erfolgt die Beitreibung

nach den Vorfchriften über Einbringung der

Communal—lntraden. Die Kelten der an den

Enden und Kreuzungen der Strafsen über die

Hauptfiucht vortretenden Trottoirflächen find

von dem Befitzer des bezüglichen Eckgrund—

Pcücks nach der Eingangs angegebenen Be-

rechnungsweife zu tragen.

b) In den Mehrkoften der Erwerbung von

Strafsengelände über den Preis von 70 Pfennig

pro Quadr.-Meter. Wenn insbefondere bei

der Eröffnung der Strafse die Expropriation

von Privatgelände neben der Strafse noth—

wendig wird, fo werden die Koften diefer

Erwerbung, abzüglich des Erlöfes aus diefem

Gelände, auf die Anlieger im Verhältnifs der

Länge ihrer Grundftücke an der Strafse aus-

gefchlagen. Zu dem Ende werden die expro-

priirten Grundftücke verfieigert‚ Ein etwaiger

Mehrerlös fällt dem früheren Eigenthümer

des expropriirten Grundftückes zu.

wird der Preis einer
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%. 11.

Wenn die Stadt vor befiehendén Hofraithen, fo

wie vor Neubauten, Gärten und Bauplätzen, welche

noch keine fetten Trottoirs befitzen, folche Trottoirs

herrichten will, dann find die Anlieger verpflichtet,

die Koflen der ganzen Herftellung einfchliefslich der

Wandtteine zu tragen, jedoch nicht über eine Breite

von 2,50 m.

%. 12.

Die Unterhaltung der beftehenden Trottoirs über—

nimmt die Stadt; die Umlegung und Neuherftellung

gefchieht dagegen auf Koflen der Anlieger durch

die Stadt und zwar nach %. Ioa. Wird das Auf—

reifsen und Wiederherftellen von Trottoirs durch

die Anlieger veranlafft, fo werden die erforderlichen

Arbeiten auf Kof‘ten derfelben ebenfalls durch die

Stadt vorgenommen.

Die Nothwendigkeit der Umlegung oder Neuber-

ftellung eines Trottoirs unterliegt der Befch1ufs-

faffung der Stadtverordneten-Verfammlung und zwar

kommt es hierbei nicht darauf an, ob fich die

Trottoirs vor dem einen oder anderen Haufe in

einem Zuflande befinden, welcher die Erneuerung

nicht unbedingt nothwendig erfcheinen läfft.

Die Beitragspfliclit regelt fich nach %. IO.

%. 13.

Die Ketten werden bei diefen Trottoirherftel-

lungen von den Hausbefitzern innerhalb 6 Monaten

nach der Ausführung durch die Stadtkaffe erhoben

und erforderlichen Falls nach den Vorfchriften des

%. 10 beigetrieben.

Die Vorlage an die Bauhandwerker leiftet die Stadt.

Detaillirte Berechnungen für den Beitrag werden

für die Betheiligten auf dem Stadtbauamt zur Ein-

ficht offen gelegt.

)%. 14.

Der Werth des alten Materials wird den An-

liegern nicht zu Gute gerechnet. Die Stadt, welche
die Unterhaltung bis zur nächften Neuherftellung

übernimmt, verwendet oder veräufsert das Material

zu eigenem Nutzen.

%. 15.

In jedem Falle der Neuherftellung oder Um-

legung eines Trottoirs wird von den Anliegern nur

Erfatz für die wirklich von der Stadt geleifteten

Auslagen nach %. 10a verlangt.

%. 16.

Die Benutzung des Trottoirgeländes Seitens eines
Anliegers zur Anlage von Ventilations—, Licht— oder
Einfüllöffnungen für Kellerräume kann Seitens der
Stadt nur in flets widerruflicher Weife gettattet
werden, wenn fich der Anlieger zur Zahlung einer  

Recognitionsgebühr von zwei Mark pro Jahr und

Oeffnung verpflichtet.

%. 17.

In den Trottoirs, fo wie in den Flofsrinnen und

dem Strafsenpflafter dürfen Gerüftftangen, Spriefsen,

Bauzäune etc. nicht eingegraben werden.

%. 18.

Die Stadt itl nicht früher verpflichtet, in neu

eröffneten oder vollftändig ausgebauten Strafsen

Canäle zu erbauen, als bis fich fäinmtliche Grund-

befitzer zur gleichzeitigen Ausführung und zum An-

fchlufs der Entwäfferungen für ihre Liegenfchaften

auf eigene Kofien nach den von der Stadtverord-

neten—Verfammlung hierfür aufgeflellten Bedingungen

verpflichtet haben und die fiädtifche Hochdruck-

wafferleitung vorher in ihre Hofraithen haben ein-

führen laffen. Die Hausentwäfferungen bis an die

Hausgrenze werden durch die Stadt gleichzeitig mit

dem Bau des Strafsencanals ausgeführt und die

Selbftkof’ten unter Vorlage fpecieller Rechnung von

den Befitzern durch die Stadtkaffe zurückerhpben

und erforderlichen Falles nach der Vorfchrift des

%. 10a beigetrieben.

%. 19.

Werden durch die Stadt alte Canäle befeitigt

und neue erbaut, fo find fämmtliche Hausbefitzer

in den betreffenden Strafsen verpflichtet, ihre alten

Hausentwäfferungen den aufgeflellten Bedingungen

für die neuen Canalanlagen entfprechend umzuändern.

%. 20.

In denjenigen Strafsen, in welchen der Bau von

Canälen Seitens der Stadt vorerft nicht beabfichtigt

ift, können Strafsencanäle nur dann gebaut werden,

wenn die Intereffenten die nach dem Voranfchlag

des Stadtbauamts erforderlichen Koflenbeträge an

die Stadtkaffe vorlegen. Der Bau gefchieht alsdann

als ftädtifcher Canal durch die Stadt, die Ueber-

nahme erfolgt fofort, die Rückzahlung der Vorlage

aber innerhalb 5 jahren nach Vollendung ohne

Zinfen, nachdem den Vorfehriften des %. 18 von

Seiten der Grundbefitzer genügt ift.

%. 21.

In den Strafsen, welche Canäle befitzen, die zur

Aufnahme von Hausabwaffer geeignet find, worüber

das Stadtbauamt vorbehältlich des Recurfes an die

Stadtverordneten-Verfammlung zu entfcheiden hat,

giebt die Stadt die Entwäflerung der betreffenden

Liegenfchaften mittels Anfchluffes an die Canäle

nur dann zu, wenn keinerlei Flüffigkeiten aus den-

felben auf die Strafse geleitet und auch die Regen—

abfallröhren direct in die Canäle geleitet werden.  
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g. 22.

Stallungen, Scheunen, Speicher, Remifen, Watch-
küchen, Abtritte und ähnliche Anlagen dürfen nicht
an die öffentlichen Straßen und Plätze gefiellt werden.

Eine Ausnahme hiervon kann wegen befonderer
Verhältniffe unter der Bedingung zugelaffen werden,
daß derartige Nebengebäude mit dem Hauptgebäude
in eine gefällige architektonifche Verbindung ge-
bracht werden oder für fich das Ausfehen eines
VVohngebäudes haben. Eben fo find die zur öffent—
lichen Benutzung aufgeitellten Bedürfnißhäuschen
von obiger Beftimmung ausgefchlofl'en.

%. 23.

Räume, in denen mit lautem Geräufch verbun-
dene Gewerbe betrieben werden oder in denen
Rauch, Dampf, übelriechende oder ungefunde Luft
erzeugt wird, dürfen in der Regel Oeffnungen nach
der Straße nicht haben;

Liegen diefe Räume hinter der Baufluchtlinie,
fo muß die Entfernung der Oeffnungen von der-
felben mindef’tens 5111 betragen.

0

g. 24.

Die dem @. 16 der deutfchen Gewerbe-Ordnung
unterliegenden Anlagen fallen in der Regel auf die
weitlich der Main-Neckar-Bahn liegenden Stadt-
quartiere befchränkt bleiben.

Ausgenommen hiervon find Vergrößerungen be-
Ptehender Anlagen.

%. 25.

Das Zurücklegen der Gebäude hinter die Bau-
fluchtlinie kann unter folgenden Bedingungen ge—
itattet werden:

a) Wenn die durch das Zurückweichen hinter
die Baufluchtlinie von der Straße aus fickt-
baren Grenzmauern der Nachbarhäufer auf
Kalten des Befitzers des zurückliegenden
Haufes mit Genehmigung des Nachbars ent-
fprechend decorirt oder mindeltens glatt ge-
putzt und angeftrichen werden.

&
b) Wenn das zwifchen der Baufluchtlinie und

der Front des zurückgelegten Gebäudes be-
findliche Land mit Gartenanlagen oder fonft
nicht mißfländigen Anlagen verfehen und
wie die Vorgärten %. 26 abgefchlofl'en wird.

\
/ In der Regel muß die zurückverlegte Bau-

fiucht parallel mit der Bautlucht der Straße
liegen. Mit Genehmigung der Stadtverord-
neten—Verfammlung kann diefes Vorterrain
auch in gewifi'en Fällen zur Verbreiterung
des Trottoirs herangezogen und wie diefes
beteiligt werden.

%. 26.

Das zwifchen den Baufluchtlinien und den Trot-
toirs liegende Vorgartenland iii: entweder in der
fett gefetzten Vorgartenflucht mit metallenem Gitter
auf im Maximum 0,75m hohen, mal'fiven Sockeln
oder auch ganz ohne letztere einzufriedigen und mit
Gartenanlagen zu verfehen. —— Bei geneigten Straßen
hängt die Höhenbeftimmung der Straßen— refp. Vor-
gärten—Einfriedigung von der Baupolizeibehörde ab.

An Stelle der Gartenanlage kann das Vorterrain
mit Einwilligung der Baupolizeibehörde zur Ver-
breiterung des Trottoirs frei gelegt und wie diefes
befeftigt werden. — Scheidexnauern und nicht durch—
brochene Wände im Vorgartenterrain dürfen die

 
Höhe von 1,75m nicht überßeigen.

%. 42.

Ein Gebäude an der Straße

eine Fagadenlänge (Länge an der Straße) von 5 m
haben.

Bei Eckhäufern muß die eine Front wenigftens

muß mindeltens

9m betragen, bei folchen, wo die Baufluchten keinen

rechten Winkel bilden, fell die Ecke Facts abge«
fchrägt fein.

Unter diefem Maß kann der Bau nur gettattet
werden, wenn er als Theil eines fchon bettehenden
Haufes del'felben Befitzers angebaut wird, auch in
der äußeren Erfoheinung fich nicht als felbfiändiges

' Haus geltend macht. 
XI.

. Kölner Ortsftatut vom 9. Auguft 1888,
betreffend die Anlage von Erkern und Balconen über den Ptädtifchen Straßenflächen.

Auf Grund des %. 10 der Städteordnung für die
Rheinprovinz vom 15. Mai 1856 wird in Betreff
der Bedingungen, unter welchen im Bezirk der
Stadtgemeinde Köln die Anlage von Erkern und
Balconen, welche in die Luftfäule über den öffent-
lichen Strafsenflächen vertreten, geltattet if’t, das
nachfolgende Ortsitatut erlaffen:

@. 1.

Strafsenbrei te.

Die Anlage von Erkern und Balconen über der
Strafsenfläche wird nur geflattet in Straßen, deren
Breite nach dem feftgefiellten Fluchtlinienplan wenig—

ftens 7‘“ beträgt.


